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AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 
 
      
 
Ergeht an: 
 
siehe Verteiler 

 Innere Angelegenheiten, 
Staatsbürgerschaft und 
Aufenthaltswesen  

Spielapparatewesen 

Bearbeiter: Dr. Harald Hanik 
Tel.: 0316 / 877 / 2072 
Fax: 0316 / 877 / 2123 
E-Mail: fa7c@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  FA7C-2-0311/62 – 05/1  Graz, am 12. September 2005 

Ggst.: Novelle der Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2002; 
Begutachtung  

 

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung übermittelt in der Anlage den Entwurf für eine 

Novelle der Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2002 zur Stellungnahme bis spätestens 

20. September 2005. 

 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, wird angenommen, dass keine 

Bedenken gegen den vorliegenden Entwurf bestehen. Leermeldungen sind nicht erforderlich. 

 

Der ausgesendete Entwurf wird auch im Internet auf der „Plattform Landesrecht“ des Landes 

Steiermark (www.landesrecht.steiermark.at) im Menüpunkt aktuelle Begutachtungen  veröffentlicht. 

 

Für die Steiermärkische Landesregierung: 

Die Leiterin der Fachabteilung: 

     i.V. 

Dr. Harald Hanik 

Unterschrift auf dem Original im Akt. 
 

Beilagen 


